
 
Bundesarbeitsgemeinschaft Phase F e.V. 

Wohnen, aktivierende Pflege, Betreuung und Therapie von Menschen mit schweren und schwersten 
neurologischen Schädigungen 

 
 

Stand: 04.04.2011 

 

Beitragsordnung 
 
1. Einzelmitglied 

 
Je Einzelmitglied wird ein Grundbeitrag von 50,00 € pro Kalenderjahr erhoben. 

 
2. Einrichtungen 

 
Für die Beitragsbemessung wird die Zahl der effektiven Plätze pro Facheinrichtung unabhängig von ihrer 
jeweiligen Belegung zugrunde gelegt. Dies entspricht derjenigen Zahl an Plätzen, die in der Anzeige zur 
Aufnahme des Heimbetriebes nach § 7 HeimG festgelegt sind, oder im Versorgungsvertrag nach §§ 72 ff 
SGB XI vereinbart wurden, oder einer anderen zu belegenden Unterlage. 
 
Je Einrichtung wird ein Grundbeitrag von 120,00 € erhoben. 
Daneben ist ein Beitrag je Platz und Jahr von 10,00 € zu entrichten. 

 
3. Gastmitglied 

 
Je Gastmitglied wird ein Grundbeitrag von 120,00 € erhoben.  

 
4. Befreiungsmöglichkeiten 

 
Der Vorstand entscheidet über Ermäßigungen beim Beitrag  

 
5. Anteil für Landesarbeitsgemeinschaft 

 
Für die Finanzierung der Arbeit einer Landesarbeitsgemeinschaft wird ein Betrag von 50 % der Beiträge je 
Platz in Pflege der Mitgliedseinrichtungen in der jeweiligen LAG zur Verfügung gestellt.  

 
6. Beitragserhebung 

 
Die von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beitragssätze beziehen sich jeweils auf das ganze 
Kalenderjahr einer Geschäftsperiode und damit ggf. rückwirkend für diese. Sind die Beitragssätze für eine 
neue Geschäftsperiode noch nicht festgelegt worden, so wird der bisherige Beitrag weiter erhoben und mit 
den ggf. geänderten Beitragssätzen für das betreffende Kalenderjahr verrechnet. 
 
Der jährliche Beitrag wird  am 1.4. fällig. Von dieser Bestimmung abweichend sollte nur bei hinreichender 
Begründung abgewichen werden um zusätzliche Verwaltungskosten zu vermeiden. 
 
Eine anteilige Berechnung bzw. Erstattung des Jahresbeitrages erfolgt nicht. 
 
Zur beiderseitigen Verwaltungsvereinfachung soll die Beitragserhebung in der Regel durch das 
Bankeinzugsverfahren erfolgen. 

 
7. Anzeige von Veränderungen 
 

Das Mitglied hat rechtzeitig alle betrieblichen und sonstigen Veränderungen anzuzeigen, die sich auf seine 
Mitgliedschaftsverhältnis auswirken. Hierzu gehören insbesondere Veränderungen der Anzahl der 
Einrichtungen, in der Sollzahl seiner Plätze bzw. in der Anzahl seiner Vollbeschäftigten und damit in der 
Bemessungsgrundlage für die Beitragsrechnung. Die Anzeigen sind schriftlich an die 
Bundesgeschäftsstelle der BAG Phase F e.V. zu richten. 

 
8. Mahnung/Rücklastschriften  

 
Für die Mahnung wird eine Mahngebühr von 5,00 € erhoben. 
 
Bankgebühren für unberechtigte Rücklastschriften sind vom Mitglied zu tragen. 
 

 


